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1. Betriebskonzept zur Vermeidung von Liebhaberei
Kernproblem
Bei der Neugründung von Unternehmen werden vielfach zunächst Verluste erwirtschaftet. Diese Verluste werden steuerlich anerkannt, wenn insgesamt eine Gewinnerzielungsabsicht gegeben ist. Hieran fehlt es jedoch, wenn die verlustbringende Tätigkeit nur aus persönlichen Gründen und Neigungen ausgeübt wird; Liebhaberei ist steuerlich unbeachtlich.

Sachverhalt
Als Nebenerwerbsquelle hat ein Steuerpflichtiger einen Buchverlag gegründet. Dieser veröffentlichte über einen Zeitraum von 5 Jahren 3 in sich abgeschlossene Romane. Die daraus resultierenden Verluste hat das Finanzamt wegen Liebhaberei nicht anerkannt.

Entscheidung
Nach herrschender Rechtsprechung erfordert die Gewinnerzielungsabsicht das Streben nach einer Betriebsvermögensmehrung in Gestalt eines Totalgewinns. An einer Gewinnerzielungsabsicht fehlt es jedoch bei Anlaufverlusten dann, wenn der Steuerpflichtige zu Beginn seiner Tätigkeit kein schlüssiges Betriebskonzept erstellt hat. Ein solches Betriebskonzept hätte den Steuerpflichtigen zu der Annahme veranlassen können, durch die gewerbliche Tätigkeit insgesamt einen Totalgewinn zu erzielen.

Liegt ein schlüssiges Betriebskonzept jedoch vor, sind größere Korrektur- und Umstrukturierungsmaßnahmen innerhalb von 5 Jahren nur in Ausnahmefällen notwendig.

Konsequenz
Der Bundesfinanzhof hat eine (wichtige) Selbstverständlichkeit verdeutlicht: Bevor eine Tätigkeit aufgenommen wird, ist ein schlüssiges Betriebskonzept zu erstellen. Der Steuerpflichtige hat sich zu vergegenwärtigen, ob mit der angestrebten Tätigkeit „Geld verdient” werden kann oder nicht. Insofern ist die Entscheidung des Bundesfinanzhofs – zum Eigenschutz des Steuerpflichtigen – zu begrüßen. Ist das beabsichtigte Konzept schlüssig, hat das Finanzamt Anlaufverluste auch für einen längeren Zeitraum als 3 bis 5 Jahre anzuerkennen.

2. Diätkosten auch als Ersatz medikamentöser Behandlung nicht abzugsfähig
Kernproblem
Zu den als außergewöhnliche Belastungen abzugsfähigen Aufwendungen gehören auch Krankheitskosten. Nach dem EStG sind jedoch Diätkosten ausdrücklich vom Abzug ausgeschlossen. Das ist zumindest in solchen Fällen bedauerlich, in denen die Aufwendungen anstelle von Medikamenten zur Linderung der Krankheit veranlasst sind. In einem neuen Verfahren hat sich der BFH ein weiteres Mal mit dieser Problematik auseinandergesetzt. Der Klägerin war wegen Unverträglichkeit des in vielen Getreidearten vorkommenden Klebeproteins Gluten (Zöliakie) eine langzeitige Sonderdiät verschrieben worden. Für den durch die Diät veranlassten Mehraufwand (ermittelt anhand von Veröffentlichungen zweier Universitäten) wurde der Steuerabzug begehrt.

Bisherige Rechtsprechung
Nach ständiger Rechtsprechung des BFH sind Diätaufwendungen selbst dann vom Abzug ausgeschlossen, wenn sie mit einer Krankheit zusammenhängen, ihre Notwendigkeit nachgewiesen ist und die Diät eine medikamentöse Behandlung ersetzt. Da die ursprünglich vorgesehenen gesetzlichen Ausnahmen für Zuckerkrankheit und Multipler Sklerose nicht Gesetz wurden, sieht der BFH auch keine Ausnahmen.

Entscheidung
Der BFH hält an seiner bisherigen Rechtsprechung fest. Zwar sei Zöliakie eine Krankheit, deren unmittelbare Krankheitskosten wie z. B. Arzneimittel steuerlich abziehbar seien. Auf Grund des eindeutigen Gesetzeswortlauts sei aber ein Abzug der Diätkosten als außergewöhnliche Belastung nicht möglich. Der Senat hält auch die unterschiedliche Behandlung von unmittelbaren Krankheitskosten und Diätkosten für sachlich gerechtfertigt, so dass verfassungsrechtliche Bedenken (Benachteiligung Behinderter oder allgemeiner Gleichheitssatz) auszuschließen seien.

Konsequenz
Die Rechtslage ist bedauerlicherweise zu eindeutig, um die Entscheidung des BFH zu kritisieren. Diätkosten bleiben ohne Ausnahme nicht abzugsfähige Kosten der privaten Lebensführung.

3. Einkunftserzielungsabsicht bei Vermietung ohne Finanzierungskonzept
Kernproblem
Bei einer auf Dauer angelegten Vermietungstätigkeit ist grds. und typisierend davon auszugehen, dass der Steuerpflichtige beabsichtigt, letztlich einen Einnahmeüberschuss zu erwirtschaften. Das gilt auch dann, wenn sich über längere Zeiträume Werbungskostenüberschüsse ergeben. Jedoch gelten nach der Rechtsprechung des BFH Ausnahmen von diesem Grundsatz, und zwar dann, wenn besondere Umstände gegen das Vorliegen der Einkünfteerzielungsabsicht sprechen. Handelt es sich jedoch um einen besonderen Umstand, wenn der Steuerpflichtige ohne Finanzierungskonzept die Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Vermietungsobjekts sowie anfallende Schuldzinsen fremdfinanziert?

Bisherige Rechtsprechung
Der BFH sieht allein in einem krassen Missverhältnis zwischen Mieteinnahmen und den Schuldzinsen keinen besonderen Umstand, der zur Überprüfung der Einkünfteerzielungsabsicht durch eine Prognose führt. Das gilt zumindest dann, wenn die wegen der Refinanzierung von Zinsen zunächst hohen Schuldzinsen nach dem gewählten Finanzierungskonzept zum Ende der Laufzeit der Darlehen durch positive Ergebnisse kompensiert werden. Als Beispiel hierfür gilt die Finanzierung unter Einsatz einer Lebensversicherung.

Neue Entscheidung
Anders verhält es sich nach Auffassung des BFH, wenn bei der Finanzierung eines Vermietungsobjekts von vornherein keine Kompensation eingeplant ist. In diesem Fall ist bei einem krassen Missverhältnis zwischen Mieteinnahmen und Schuldzinsen ein besonderer Umstand zu sehen, denn entgegen dem Regelfall ist gerade nicht davon auszugehen, dass die Vermietung letztlich zu positiven Einkünften führt. Auch ein Verweis des Klägers auf vorhandene Vermögenswerte, insbesondere Lebensversicherungen, vermochte den Senat mangels konzeptionellen Zusammenhangs nicht umzustimmen.

Konsequenz
In der Folge ist in einer Überschussprognose festzustellen, ob in einem Zeitraum von 30 Jahren aus der Vermietungstätigkeit ein Totalüberschuss erzielt werden kann (was mangels Finanzierungskonzepts schwer fallen dürfte).

4. Riester-Rente – Zulageberechtigung bei nicht gesetzlich versichertem Ehepartner
Kernproblem
Ehepartner eines gesetzlich Rentenversicherten haben grundsätzlich auch einen (mittelbaren) Anspruch auf die Altersvorsorgezulage im Rahmen der Riester-Rente. Fraglich ist, ob dies auch gilt, wenn sie keinen zertifizierten Altersvorsorgevertrag abschließen, sondern „nur” in ihre eigene betriebliche Altersversorgung einzahlen.

Sachverhalt
Die Klägerin ist Tierärztin und ist – im Gegensatz zu ihrem Ehemann – kein Mitglied der gesetzlichen Rentenversicherung. Sie zahlte Beiträge in ihre eigene betriebliche Altersversorgung ein; einen zertifizierten Altersvorsorgevertrag hat sie nicht abgeschlossen. Das Finanzamt weigerte sich, insoweit eine Altersvorsorgezulage anzuerkennen.

Entscheidung
Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg hat die Klage abgewiesen. Nicht gesetzlich Rentenversicherte, die Ehepartner eines Pflichtversicherten sind, haben grundsätzlich auch einen Anspruch auf eine Altersvorsorgezulage. Dies jedoch nur dann, wenn ein auf ihren Namen lautender zertifizierter Altersvorsorgevertrag abgeschlossen worden ist. Kein Anspruch auf die Zulage besteht, wenn lediglich Beiträge in die eigene betriebliche Altersversorgung eingezahlt werden.

Konsequenz
Aufgrund der grundsätzlichen Bedeutung ist die Revision beim Bundesfinanzhof zugelassen und auch bereits eingelegt worden. Es bleibt abzuwarten, wie die Münchener Richter entscheiden.

5. Schenkungsteuer: Finanzamt muss Verjährungsfristen beachten
Kernproblem
Steuern können nur festgesetzt werden, wenn sie noch nicht verjährt sind. Für die Schenkungsteuer gelten besonders lange Verjährungsfristen.

Rechtslage
Beschenkter und Schenker sind verpflichtet, dem Finanzamt die Schenkung mitzuteilen. Die vierjährige Festsetzungsfrist beginnt entweder mit Ablauf des Jahres, in dem diese Mitteilung erfolgt, spätestens aber 3 Jahre nach der Schenkung. Wenn das Finanzamt bis dahin immer noch nicht über die Schenkung informiert wurde, beginnt die Festsetzungsfrist erst mit Ablauf des Jahres, in dem das Finanzamt die Kenntnis über die Schenkung erlangt.

Entscheidung
Die Tochter hatte ihrem Vater Aktien zum Kaufpreis von mehr als 500.000 DM abgekauft. Nur knapp eineinhalb Jahre später, in 1991, kaufte ihr die GmbH, bei der der Vater Geschäftsführer war, diese Aktien für mehr als 2,3 Mio. DM ab.

Das Finanzamt erfuhr in 1995 durch eine Kontrollmitteilung von diesem Sachverhalt. Erst in 2001 erließ es einen Schenkungsteuerbescheid und setzte Schenkungsteuer für das Jahr 1991 fest.

Der BFH hat das Urteil des FG Düsseldorf bestätigt: Die Schenkungsteuer 1991 war in 2001 bereits verjährt und durfte nicht mehr festgesetzt werden. Zwar haben weder Vater noch Tochter das Finanzamt informiert, aber das Finanzamt wusste über den Vorgang bereits in 1995 Bescheid. Damit endete die Festsetzungsfrist Ende 1999.

Konsequenz
Zwar hat der Zeitablauf die Tochter davor bewahrt, die Schenkungsteuer zahlen zu müssen. Allerdings hat die Tochter die Schenkungsteuer auch nicht hinterzogen.

Eine Steuerhinterziehung liegt vor, wenn weder der Beschenkte noch der Schenker das Finanzamt über einen schenkungsteuerpflichtigen Vorgang informiert und deshalb keine Schenkungsteuer festgesetzt wird. In diesen Fällen verlängert sich die vierjährige Festsetzungsfrist auf zehn Jahre.

6. Pfändbarkeit von Kapitallebensversicherungen
Kernproblem
Das Finanzamt darf zur Begleichung von Steuerschulden Forderungen des Steuerpflichtigen in voller Höhe pfänden. Nur bei bestimmten Renten aus Versicherungsverträgen sind Pfändungsfreigrenzen zur beachten.

Rechtslage
Kapitallebensversicherungen, deren Versicherungssumme zu einem bestimmten Zeitpunkt fällig wird, unterliegen keinem besonderen Pfändungsschutz. Erst wenn der Versicherungsnehmer das Wahlrecht zur Auszahlung des Betrags als lebenslange Rente ausgeübt hat, ist sichergestellt, dass er den Betrag zur Altersvorsorge einsetzen wird. Die Rente kann dann nur in Höhe des Betrags gepfändet werden, der die Freigrenzen für Arbeitseinkommen übersteigt.

Entscheidung
Der Versicherungsnehmer wurde als Geschäftsführer für die Steuerschulden der GmbH in Haftung genommen. Das Finanzamt pfändete die Ansprüche aus seiner Kapitallebensversicherung. Erst nach Zugang der Pfändungsverfügung bei der Versicherung übte der Geschäftsführer sein Wahlrecht auf Renten- statt Kapitalauszahlung aus. Der Bundesfinanzhof entschied, dass ihm zu diesem Zeitpunkt wegen der Pfändung kein Wahlrecht mehr zustand. Das Finanzamt war deswegen berechtigt, den Anspruch auf die Versicherungsleistung in voller Höhe zu pfänden.

Konsequenz
Auch nach der Ausweitung des Pfändungsschutzes auf die Altersvorsorge Selbstständiger in 2007 unterliegen Kapitallebensversicherungen keinem besonderen Pfändungsschutz. Nur wenn jährlich bestimmte Beträge angesammelt wurden und die Rente erst nach Vollendung des 60. Lebensjahrs oder bei Berufsunfähigkeit ausgezahlt wird, sind die Pfändungsfreigrenzen für Arbeitseinkommen auf die Rente anwendbar.

Der Versicherungsnehmer hat allerdings seit kurzem das Recht, seine Kapitallebensversicherung zum Schluss der (meist jährlichen) Versicherungsperiode in einen solchen „geschützten” Vertrag umwandeln zu lassen. Wenn die Umwandlung rechtzeitig vor der Pfändung wirksam wird, muss das Finanzamt die Pfändungsfreigrenzen beachten.

7. Umsatzsteuerbefreiung für Lehrer
Einführung
Unterrichtsleistungen selbstständiger Lehrer sind nach § 4 Nr. 21 Buchst. b Doppelbuchst. bb steuerbefreit, wenn

8. sie unmittelbar dem Schul- bzw. Bildungszweck dienen und

9. an privaten Schulen oder anderen allgemeinbildenden Einrichtungen erbracht werden, denen eine Berufs- oder Prüfungsvorbereitung bescheinigt wird.

Umstritten war, ob die Befreiung auch Unterrichtsleistungen erfasst, die von als „Subunternehmern” agierenden selbstständigen Lehrern erbracht wurden.

Neue Urteile
Der BFH hat in 2 Urteilen ausgeführt, dass Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist, dass der Unterricht persönlich erteilt wird. Der Einsatz von „Subunternehmern” ist daher steuerpflichtig.

Konsequenz
Das Urteil betrifft nur die genannte Steuerbefreiung. Im Einzelfall ist aber zu prüfen, ob nicht andere Steuerbefreiungen greifen.

So sind Leistungen privater Schulen, die unmittelbar dem Schul- und Bildungszweck dienen, steuerbefreit, sofern die zuständige Landesbehörde bescheinigt, dass die Schule auf einen Beruf oder eine vor einer juristischen Person des öffentlichen Rechts abzulegende Prüfung vorbereitet. Die Unmittelbarkeit betrifft dabei die Schule. In den Fällen, die dem BFH vorlagen, fehlte jedoch jeweils die notwendige Bescheinigung.

Daneben sind nach der 6. EG-Richtlinie der Schul- und Hochschulunterricht befreit. Nach Ansicht des BFH stellen Berufsfortbildungskurse, um die es in den Fällen ging, keinen Schul- oder Hochschulunterricht dar.

	
	Unternehmer und Freiberufler
	


10. Streit um Pendlerpauschale und Auswirkung für das Lohnbüro
Kernproblem
Die Verlautbarungen des BMF über die steuerliche Behandlung der ersten 20 km der Pendlerpauschale haben zunächst einmal in Fragen der Arbeitnehmerveranlagung für Ruhe gesorgt. Die Pendlerpauschale ist im Lohnsteuerermäßigungsverfahren bereits ab dem 1. Kilometer zu gewähren, wenn dies beantragt wird. Für die Anpassung von Einkommensteuer-Vorauszahlungen gilt das Gleiche. Veranlagungen ab dem Jahr 2007 sollen bis zu einer Entscheidung des BVerfG in diesem Punkt vorläufig ergehen. Wenn das BVerfG die Verfassungsmäßigkeit bejaht, ist wiederum mit Nachzahlungen der Betroffenen zu rechnen. Für den Steuerpflichtigen als Arbeitgeber stellt sich die Frage, wie die Verlautbarungen im Lohnbüro umzusetzen sind. Diese Frage wurde bisher wenig diskutiert. Nicht selten wird bei Überlassung eines Firmen-Pkw eine Lohnsteuer-Pauschalierung für die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte vorgenommen. Die pauschalierten Beträge gelten nicht als Arbeitslohn; folglich sind auch keine Sozialversicherungsbeiträge hierauf abzuführen. Gleiches gilt z. B. auch für Fahrtkostenzuschüsse des Arbeitgebers.

Gestaltungsempfehlungen
Während sich zu viel entrichtete Lohnsteuer noch im Veranlagungsverfahren des Arbeitnehmers zurückholen lässt (Kürzung des „zu hoch” ausgewiesenen Bruttoarbeitslohns laut Lohnsteuerbescheinigung), gestaltet sich die Sache bei der Sozialversicherung schwieriger. Weil die Rechtsfolgen jedoch miteinander korrespondieren, bieten sich folgende Möglichkeiten:

11. Anrufungsauskunft beim Finanzamt, ob die Lohnsteuerpauschalierung möglich ist; bei Ablehnung ggf. Rechtsmittel einlegen (zeitliche Fristen sind zu beachten – Auskunftsinteresse des Arbeitgebers).

12. Pauschalversteuerung entgegen bisheriger Gesetzeslage, dadurch auch Erlangung der Beitragsfreiheit. Zur Vermeidung einer Arbeitgeberhaftung oder strafrechtlicher Konsequenzen ist die Abweichung vom Gesetz zu erläutern. Gegen eine Ablehnung sind wiederum Rechtsmittel gegeben.

13. Bei gesetzeskonformem Lohnsteuerabzug und Beitragseinbehalt dennoch Einspruch/Widerspruch einlegen, um die Verfahren offen zu halten.

14. Links auf Homepage auch gegen den Willen des Betreibers möglich
Einführung
Im Internet wird immer häufiger über Produktmängel oder schlechte Dienstleistungen von Unternehmen in Foren oder Weblogs berichtet. Besonders ärgerlich ist es für das betroffene Unternehmen, wenn neben dem kritischen Bericht auch noch eine Verlinkung auf ihre Homepage eingerichtet wird. Streitig war, ob eine solche Verlinkung auch gegen den ausdrücklichen Willen des Betreibers zulässig ist.

Entscheidung
Die Klägerin war eine Bauträgergesellschaft, die dem Beklagten ein Reihenendhaus verkaufte. In einer Mängelliste behauptete der Beklagte u. a. einen Mangel an dem Wärmeverbundsystem. Daraufhin holte die Klägerin ein Privatgutachten ein, das zu dem Ergebnis kam, es lägen keine Mängel vor. Dementsprechend ließ die Klägerin insofern keine Mangelbeseitigungsarbeiten durchführen. Der Beklagte richtete daraufhin eine Internetseite ein. Auf dieser Internetseite kündigte der Beklagte die alsbaldige Entstehung einer Internetseite unter der Bezeichnung „Gemeinschaft für Antibaupfusch” an. Später hat der Beklagte auf der ersten Seite seiner Website den Halbsatz „Hier der Bauträger, der unser Haus gebaut hat”, als Internet-Link eingebaut, mit der Folge, dass der Leser dieser Internetseite mit einem einfachen Mausklick die Internetseite der Klägerin öffnet. Gleichzeitig brachte er einen Banner mit seiner Internetadresse an seinem Haus an. Die Klägerin hat der Verlinkung ausdrücklich widersprochen und den Beklagten zur Unterlassung aufgefordert. Der Antrag der Klägerin auf Erlass einer einstweiligen Verfügung wurde auch in zweiter Instanz zurückgewiesen. Der Klägerin stehe kein Anspruch aus § 1004 BGB zu. Die Verlinkung stelle keinen Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb dar. Es sei nicht dargelegt, inwieweit die Verlinkung als solche in den Gewerbebetrieb einwirke. Der eingerichtete und ausgeübte Gewerbebetrieb schütze zwar auch die Gesamtheit der wirtschaftlichen Werte eines Unternehmens, also auch seine Erscheinungsform und die Kundenbeziehungen. Jedoch sei die Herstellung eines Links im Internet ein häufig vorkommender, den Unternehmen grundsätzlich gewünschter Vorgang, der die Bekanntheit und Auffindbarkeit im Netz via Suchmaschinen steigere. Alleine die Tatsache, dass die Verlinkung zu einer Seite mit dem „Pfuscher am Bau” vorgenommen worden sei, bringe für sich alleine auch noch nicht zum Ausdruck, bei der Klägerin handele es sich um eine Pfuschfirma.

Konsequenz
Auch wenn nach dieser Entscheidung das Verbot einer Verlinkung gerichtlich nur schwierig durchzusetzen ist, sollten betroffene Unternehmen einer Verlinkung ausdrücklich widersprechen und den Betreiber zur Beseitigung und künftigen Unterlassung auffordern. Werden im Zusammenhang mit der Verlinkung unwahre Tatsachen behauptet, besteht zumindest insoweit ein Anspruch auf Beseitigung und Unterlassung.

15. Aufwand für Kanzleijubiläum oder runden Geburtstag?
Kernproblem
Betriebsausgaben sind diejenigen Aufwendungen, die durch den Betrieb veranlasst sind. Hierzu können auch Kosten der Feier eines Betriebsjubiläums gehören. Derartige Aufwendungen müssen grundsätzlich von solchen Ausgaben abgegrenzt werden, die privat mitveranlasst sind. Für Aufwendungen, die sowohl privat als auch betrieblich veranlasst sind und die sich objektiv nicht auf die beiden Bereiche aufteilen lassen, kommt ein Betriebsausgabenabzug insgesamt nicht in Betracht. Eine ohnehin mit Argwohn der Finanzverwaltung beobachtete Abgrenzung wird zusätzlich erschwert, wenn am Tag nach einem 50-jährigen Geburtstag eines Sozius ein fünfjähriges Kanzleijubiläum gefeiert wird. Das gilt erst recht, wenn der Geburtstag auf einen Donnerstag fällt. Bei der Entscheidung haben die Finanzrichter einige interessante Aussagen gemacht.

Bisherige Rechtsprechung
Die Feststellung hat durch eine Gesamtwürdigung aller maßgeblichen Umstände zu erfolgen. Dem Anlass der betreffenden Veranstaltung kommt indizielle Bedeutung für die Frage zu, ob die Aufwendungen betrieblich oder privat veranlasst sind. Darüber hinaus müssen aber weitere Umstände im Rahmen der Gesamtwürdigung berücksichtigt werden. Für den BFH ist die Bestimmung des Charakters einer Veranstaltung von Bedeutung, z. B. wer als Gastgeber auftritt, wer die Gästeliste bestimmt, welche Gäste geladen wurden, wo die Veranstaltung stattgefunden hat und ob das Fest den Charakter einer privaten Feier aufweist. Aufwendungen für ein Kanzleijubiläum dürfen grds. als Betriebsausgaben abgezogen werden. Dagegen ist in der Rechtsprechung anerkannt, dass eine in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit einem runden Geburtstag eines Firmeninhabers an einem Wochenende bzw. freitags stattfindende Feier die sachliche Veranlassung der Feier durch den Geburtstag indizieren kann.

Entscheidung
In dem rechtskräftigen Urteil haben die Richter in der Bewertung das Firmenjubiläum über den runden Geburtstag gestellt und der pauschalen Ablehnung der Finanzverwaltung eine Abfuhr erteilt. So sprach für die betriebliche Veranlassung, dass die 120 teilnehmenden Gäste ausschließlich zum Sozietätsjubiläum eingeladen wurden. Der Senat räumte ein, dass den etwa 40 Teilnehmern aus dem Mitarbeiter- und Kollegenkreis der „runde” Geburtstag des Sozius bekannt war; für die übrigen 80 Mandanten und Geschäftspartner der Sozietät stellte er dies jedoch in Frage. Der „rundende” Sozius hatte zudem bereits unmittelbar am Geburtstag die Mitarbeiter der Sozietät bewirtet und am Abend, wenn auch in kleinerem Rahmen, in ein Restaurant eingeladen. Auch ein anderes übliches Argument der Verwaltung schlug fehl: Wenn von 300 eingeladenen Gästen nur 120 erschienen sind, kann aus dem Umstand, dass ein Büfett für 260 Gäste bestellt worden ist, nicht die Teilnahme von in der Einladungsliste nicht erwähnten, „privaten Geburtstagsgästen” des Sozius gefolgert werden.

Konsequenz
Die Entscheidung kann Hilfestellung in ähnlichen, auf den ersten Blick aussichtslosen Verfahren sein. Noch einmal zur Unterscheidung: In Fällen der Frage des Betriebsausgabenabzugs stellt sich das Problem des Aufteilungsverbots (wie oben geschildert). Geht es jedoch um Feste leitender Angestellter (Geschäftsführer, Vorstand) und ist der Betriebsausgabenabzug der Gesellschaft an sich aus überwiegend betrieblichem Interesse unstreitig, kann das Aufteilungsverbot bei Prüfung einer Einnahme des Begünstigten nicht gelten.

16. Notare und die steuerrechtlichen Folgen des beurkundeten Geschäfts
Notare sind gesetzlich verpflichtet, die Beteiligten über die rechtliche Tragweite des beurkundeten Geschäfts zu belehren. Fraglich war bislang, ob und inwiefern der Notar auch auf die steuerrechtlichen Folgen hinzuweisen hat.

Sachverhalt:
Die Klägerin hatte 1998 Gewerbeimmobilien für rund 4,5 Millionen DM erworben. Den Kaufvertrag hatte sie von dem beklagten Notar beurkunden lassen. Im Vertrag waren vom Verkäufer, einem Steuerberater, die Kaufpreise sowie die Umsatzsteuerbeträge der jeweiligen gewerblichen Einheiten vorgegeben worden. Die Klägerin zahlte dementsprechend Umsatzsteuer an den Verkäufer, der den Betrag allerdings nicht an das Finanzamt abführte. Als die Klägerin beim Finanzamt die Zahlung der Umsatzsteuer als Vorsteuer geltend machte, wies das Finanzamt darauf hin, dass nur eine tatsächlich geschuldete Umsatzsteuer als Vorsteuer abziehbar sei. Bei der hier vorliegenden Übertragung vermieteter Gewerbeimmobilien unter Fortführung der Mietverträge durch den Erwerber liege eine nicht steuerbare Geschäftsveräußerung im Sinne des § 1 Abs.1a UStG vor. Daher komme ein Vorsteuerabzug nicht in Betracht.

Nachdem die Klägerin ohne Erfolg gerichtlich gegen den ablehnenden Bescheid des Finanzamts vorgegangen war, verlangte sie von dem Notar, der den Kaufvertrag beurkundet hatte, Schadensersatz in Höhe der Beträge, die sie nicht als Vorsteuer hatte geltend machen können. Sie vertrat die Auffassung, dass der Notar sie auf die fehlende Umsatzsteuerpflicht hätte hinweisen müssen.

Entscheidung
Die Klage hatte keinen Erfolg. Der BGH hat festgestellt, dass der Klägerin gegen den Notar kein Anspruch auf Schadensersatz zusteht, denn der Notar musste sie nicht auf die fehlende Umsatzsteuerpflicht hinweisen.

Notare müssen regelmäßig nicht auf steuerrechtliche Folgen des beurkundeten Geschäfts hinweisen. Die steuerrechtlichen Folgen gehören typischerweise nicht zum Inhalt des Kaufvertrags selbst, sondern ergeben sich kraft Gesetzes als Folgen daraus. Darüber hinaus ist es Notaren allein aufgrund der Beurkundung regelmäßig nicht möglich, die steuerlichen Folgen des Geschäfts exakt zu beurteilen. Im Bedarfsfall müssen sich die Beteiligten daher von steuerlichen Fachkräften beraten lassen.

Eine Beratungspflicht des Notars in Bezug auf steuerrechtliche Fragen kommt nur in Betracht, wenn er die steuerliche „Gefahrenlage” kannte oder erkennen musste. Ist der Notar sich im Hinblick auf die steuerlichen Auswirkungen unsicher, muss er empfehlen, den steuerlichen Aspekt von einem Fachmann überprüfen zu lassen.

Im Streitfall waren keine Anhaltspunkte dafür vorhanden, dass der Beklagte die fehlende Umsatzsteuerpflicht kannte oder kennen musste. Vielmehr durfte er angesichts des Geschäfts und seines Volumens davon ausgehen, dass die Klägerin geschäftsgewandt und steuerrechtlich beraten war. Hinzu kam, dass der Verkäufer, der den Ausweis der Umsatzsteuer im Kaufvertrag vorgeschlagen hat, Steuerberater war.

Praxishinweis
Die Entscheidung bestätigt die Empfehlung, einen notariellen Vertrag stets auch durch den steuerlichen Berater prüfen zu lassen. Wer dies versäumt, kann sich nicht bei dem beurkundenden Notar schadlos halten.

17. Ärztliche Gutachten – steuerfrei oder steuerpflichtig?
Einführung
Nach der Rechtsprechung des EuGH, dem das nationale Recht folgt, sind ärztliche Gutachten nur steuerfrei, wenn ein therapeutisches Ziel im Vordergrund steht. In der Praxis herrscht häufig Unsicherheit, ob die Gutachten steuerpflichtig sind oder nicht. Zahlreiche neue Urteile sorgen dafür, dass es schwierig ist, den Überblick zu behalten.

Neue Verwaltungsanweisung
Die OFD Frankfurt a. M. gibt in einer aktuellen Verfügung nochmals wichtige Hinweise für den Praktiker. Neben einer Darstellung der zu beachtenden Grundsätze wird die Kleinunternehmerregelung erläutert, die hilfreich sein kann, um die Erhebung von Umsatzsteuer zu verhindern. In der Anlage zur Verfügung wird der aktuelle Rechtsstand zur umsatzsteuerlichen Behandlung von Gutachten dargestellt.

Konsequenz
Ärzte sollten zumindest einmal jährlich prüfen, ggf. zusammen mit ihrem steuerlichen Berater, ob und in welchem Umfang sie umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringen und ob die Kleinunternehmerregelung angewendet werden kann und soll. Hierbei kann die genannte Anlage zurate gezogen werden.

Bei Abschluss von Verträgen mit Auftraggebern sollte vorsorglich darauf geachtet werden, dass der Vertrag eine Umsatzsteuerklausel enthält. Diese soll gewährleisten, dass der Arzt für den Fall, dass er wider Erwarten umsatzsteuerpflichtig wird, die Umsatzsteuer vom Auftraggeber erstattet bekommt. Fehlt eine solche Klausel, so geht die Finanzverwaltung davon aus, dass die Umsatzsteuer zu Lasten des Arztes aus dem vereinbarten Nettobetrag herauszurechnen ist.

18. Steuersparpotenzial durch Umsatzsteuervorauszahlungen
Einführung
Freiberufler und kleinere Gewerbetreibende ermitteln ihre Einkünfte in der Regel mit Hilfe der Einnahmen-Überschussrechnung. Hiernach werden grundsätzlich Einnahmen im Kalenderjahr des Zuflusses (z. B. Eingang auf dem Bankkonto) und Ausgaben entsprechend im Kalenderjahr des Abflusses erfasst. Abweichend hiervon sind jedoch regelmäßig wiederkehrende Einnahmen bzw. Ausgaben, die kurze Zeit (10 Tage) vor oder nach Beendigung des Kalenderjahres zu- bzw. abfließen, in dem Jahr zu berücksichtigen, zu dem sie wirtschaftlich gehören.

Fall
Ein Unternehmensberater zahlte die Umsatzsteuervorauszahlung für das IV. Quartal 1999 am 6.1.2000. Er ermittelte seinen Gewinn nach der Einnahmen-Überschussrechnung. Entgegen der Auffassung des Finanzamts sah der Unternehmensberater in der Umsatzsteuervorauszahlung eine regelmäßig wiederkehrende Ausgabe. Er erfasste daher die Umsatzsteuervorauszahlung im Jahr 1999 als Betriebsausgabe.

Neues Urteil
In Abkehr von seiner bisherigen Rechtsprechung folgte der BFH der Ansicht des Unternehmensberaters. Demnach sind Umsatzsteuervorauszahlungen als regelmäßig wiederkehrende Ausgaben zu qualifizieren.

Konsequenz
Umsatzsteuervorauszahlungen, die zum 10.1. des Folgejahres fällig werden, können zur Reduzierung der Ertragsteuern des Vorjahrs genutzt werden. Dies gilt für folgende Vorauszahlungen:

19. Quartalszahler: IV. Quartal (ohne Dauerfristverlängerung)

20. Monatszahler:

21. Dezember (ohne Dauerfristverlängerung)

22. November (mit Dauerfristverlängerung).

Um von der neuen Rechtsprechung zu profitieren, ist darauf zu achten, dass die betreffende Vorauszahlung bis zum 10.1. abfließt. Insbesondere muss verhindert werden, dass das Finanzamt auf Grund einer bestehenden Einzugsermächtigung die Vorauszahlung einzieht, da dann der Abfluss erst nach dem 10.1. erfolgt.

Quartalszahler sollten prüfen, ob es sich lohnt auf eine Dauerfristverlängerung, die die Fälligkeit der Vorauszahlung um einen Monat verschiebt, zu verzichten, um die geänderte Rechtsprechung nutzen zu können.
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23. Befristeter Arbeitsvertrag nach Ausbildungsverhältnis nur einmal zulässig
Kernfrage/Rechtslage
Befristete Arbeitsverträge unterliegen einer Wirksamkeitskontrolle nach dem Teilzeit-Befristungs-Gesetz. Ist danach die Befristung des Arbeitsverhältnisses unzulässig, gilt der Arbeitsvertrag als unbefristet zustande gekommen. Die Gesetzessystematik der Regelungen, die eine Befristung eines Arbeitsverhältnisses überhaupt zulassen, sieht dabei vor, dass eine Befristung in der Regel eines sachlichen Grundes bedarf. Ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes kann ein Arbeitsverhältnis für bis zu 2 Jahre befristet geschlossen werden bzw. maximal zweimal bis zu einer Dauer von 2 Jahren befristet werden. Daneben bestehen erleichterte Befristungsmöglichkeiten für den Abschluss von Arbeitsverträgen bei Unternehmensgründung und mit älteren Arbeitnehmern. Die Gesetzessystematik sieht unter anderem als ausdrücklich normierten sachlichen Grund für die Befristung eines Arbeitsverhältnisses vor, dass eine Befristung im Anschluss an eine Berufsausbildung erfolgen kann, um den Übergang in eine Anschlussbeschäftigung zu erleichtern. Über die Frage, ob weitergehende Befristungen aus diesem sachlichen Grund zulässig sind, hat nunmehr das Bundesarbeitsgericht entschieden.

Entscheidung
Der Kläger war beim Arbeitgeber (öffentlicher Dienst) ausgebildet worden. Nach Abschluss der Ausbildung schlossen die Parteien einen für ein Jahr befristeten Arbeitsvertrag, der als sachliche Begründung ausdrücklich die Erleichterung des Übergangs in ein Anschlussarbeitsverhältnis vorsah. Das Arbeitsverhältnis wurde nach Ablauf des Jahres noch zweimal bis zu einer Gesamtdauer von 2 Jahren befristet. Nach Ablauf der 2 Jahre klagte der Kläger auf Feststellung des Bestehens eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses und bekam letztendlich vom Bundesarbeitsgericht, das die Entscheidungen der Instanzgerichte aufhob, Recht. Die Befristung eines Arbeitsverhältnisses im Anschluss an eine Ausbildung ist nur ein einziges Mal möglich. Darüber hinausgehende Befristungen können nur auf andere sachliche Gründe gestützt werden. Auch die Möglichkeiten zur sachgrundlosen Befristung für bis zu 2 Jahren sind nicht alternativ anwendbar.

Konsequenz
Die Entscheidung ist eindeutig. Soll ein Auszubildender befristet übernommen werden, ist dies einmal möglich. Weitere Befristungen bedürfen sachlicher Gründe. Hingewiesen wird darauf, dass umstritten ist, welchen zeitlichen Umfang die Befristung nach Ausbildung umfassen darf. Insoweit gilt wohl überwiegend die Auffassung, dass eine längere zeitliche Befristung dem Gesetzeszweck der Erleichterung der Aufnahme einer Anschlussbeschäftigung entgegensteht. Gegebenfalls kann eine zweijährige Befristung ggfls. schon unzulässig sein.

24. Nachweis einer innergemeinschaftlichen Lieferung: EuGH vs. Finanzverwaltung
Einführung
Innergemeinschaftliche Lieferungen von Deutschland in das Gemeinschaftsgebiet sind in Deutschland steuerbar, jedoch steuerfrei. Der Lieferant muss allerdings die Voraussetzungen für das Vorliegen einer innergemeinschaftlichen Lieferung beleg- und buchmäßig nachweisen. Häufig ergibt sich Streit mit der Finanzverwaltung darüber, ob die erbrachten Nachweise ausreichend sind. Besonders kritisch für die Unternehmer ist dabei die Auffassung der Finanzverwaltung und des BFH, dass der Buchnachweis nicht nachträglich erbracht werden kann.

Neues Urteil
Der EuGH hat nun auf Vorlage des BFH eindeutig Stellung bezogen. Nach Ansicht des EuGH verstößt es gegen die 6. EG-Richtlinie, wenn die Steuerbefreiung für eine tatsächlich ausgeführte innergemeinschaftliche Lieferung versagt wird, weil der Buchnachweis verspätet erbracht wird.

Konsequenz
Aus der Urteilsbegründung des EuGH wird deutlich, dass das Urteil nicht nur den Buchnachweis betrifft, sondern auch die übrigen formellen Anforderungen. Kann der Unternehmer somit nachweisen, dass materiell zweifelsfrei eine innergemeinschaftliche Lieferung vorliegt, darf die Steuerfreiheit nicht versagt werden. So erfreulich das Urteil auch ist, so sind die in der UStDV geforderten Nachweise aus folgenden Gründen in der Praxis weiterhin zeitnah zu erbringen:

25. Ohne diese Unterlagen wird es schwierig nachzuweisen, dass materiell tatsächlich eine innergemeinschaftliche Lieferung vorliegt.

Es besteht die Möglichkeit, dass die erforderlichen Unterlagen nachträglich nicht mehr zu beschaffen sind.

Der Lieferant ist in seinem guten Glauben an das Vorliegen einer innergemeinschaftlichen Lieferung nur geschützt, wenn er die Nachweise vor Inanspruchnahme der Steuerbefreiung erbringt.

Die Erfahrung zeigt, dass die Neigung der Finanzverwaltung, derartige Urteile umzusetzen, nicht gerade ausgeprägt ist. Bei Nicht-Vorlage der Nachweise ist daher unverändert damit zu rechnen, dass Vorsteuererstattungsansprüche zunächst nicht ausgezahlt werden. Ferner entstehen ggf. höhere Kosten durch Einschaltung eines steuerlichen Beraters.

Trotz dieser Einwendungen ist zu hoffen, dass das Urteil dazu beiträgt, dem ausufernden, häufig realitätsfremden Formalismus der deutschen Finanzverwaltung Einhalt zu gebieten, der immer häufiger deutsche Unternehmen an der Durchführung erfolgreicher Auslandsgeschäfte hindert.
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